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Ägypten erhält deutsche 
Patrouillenboote
Die Bundesregierung hat der 
Lürssen Werft die Lieferung von 
neun Patrouillenbooten und eines 
Küstenschutzbootes an Ägypten 
genehmigt. Das geht aus einem 
Schreiben von Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) an 
den Wirtschaftsausschuss des 
Bundestags hervor, das der Deut-
schen Presse-Agentur vorliegt. 
Der Wert der Boote wird in dem 
Schreiben mit etwa 130 Millionen 
Euro angegeben.

KABUL

22
Menschen sind am Montag bei 
einem Überfall auf die Univer-
sität Kabul getötet worden. Wie 
das Innenministerium in der af-
ghanischen Hauptstadt bekannt 
gab, wurden bei dem Angriff auf 
Afghanistans größte Universität 
mindestens 20 weitere Menschen 
verletzt. An dem Überfall vom 
Montag waren nach Angaben von 
Ministeriumssprecher Tarik Arian 
drei Angreifer beteiligt. Der IS re-
klamierte die Tat für sich.

ALGIER

Mehrheit für 
Verfassungsänderung
Bei sehr geringer Beteiligung ha-
ben Wähler in Algerien für eine 
Änderung ihrer Verfassung ge-
stimmt. Nur knapp jeder Vierte 
der etwa 24 Millionen Stimmbe-
rechtigten nahm an dem Refe-
rendum teil. Nach dem amtlichen 
Ergebnis stimmten rund 3,3 Milli-
onen Menschen für die Neuerun-
gen, was etwa 66,8 Prozent der 
Stimmen entspricht.

IN KÜRZE

Strafrechtsexperten erneuern Kritik
Köln/München. Strafrechtsex-
perten haben ihre Kritik an der 
von der Münchner Kanzlei West-
phal Spilker Wastl erarbeiteten 
Missbrauchsstudie für das Erz-
bistum Köln untermauert. Diese 
untersucht mögliches Fehlver-
halten von Verantwortungsträ-
gern des Erzbistums bei Fällen 
sexualisierter Gewalt. „Das Gut-
achten ist nicht gerichtsfest“, 
sagte der Frankfurter Strafrecht-
ler Matthias Jahn am Montag vor 
Journalisten in Köln. Nach Wor-
ten des Kölner Strafrechtsexper-
ten Björn Gercke finden sich in 

der Untersuchung „vermeint-
liche Schuldzuweisungen mit 
starken Worten, ohne Belege zu 
bringen“. Gercke soll für das Erz-
bistum bis zum 18. März 2021 ein 
neues Gutachten verfassen.

Die Kanzlei Westphal Spilker 
Wastl wies die Vorwürfe zurück. 
Die vom Erzbistum Köln beauf-
tragte Stellungnahme Jahns und 
des Erlanger Kriminologen Franz 
Streng zu ihrer Untersuchung 
leide selbst unter einem grund-
legenden methodischen Fehler: 
„Der uns im Dezember 2018 er-
teilte Auftrag bestand in einer 
umfassenden Bewertung des 
Handelns der Bistumsverant-
wortlichen.“ Eine Beschränkung 
auf die bloße Rechtmäßigkeits-
kontrolle sei gerade nicht vorge-
sehen gewesen: „Einen derartig 

beschränkten Gutachterauftrag 
hätte die Sozietät auch abge-
lehnt.“

Wie das Erzbistum am Mon-
tag auf Anfrage mitteilte, sei 
die Darstellung von Dr. Wastl 
falsch.  „Aus Sicht des Erzbis-
tums Köln bildet die juristische 
Aufarbeitung den Kernpunkt der 
Beauftragung“, so ein Sprecher 
des Erzbistums. Das ergebe sich 
aus dem Text der Beauftragung 
und einer entsprechenden An-
lage des Mandatsvertrags. „Das 
Erzbistum Köln sieht in die-
ser ausdrücklichen Anlage zum 
Mandatsvertrag und seit Beginn 

der Untersuchung die Rechtmä-
ßigkeitskontrolle als wesentli-
che Hauptleistung an“, erklärt 
der Bistumssprecher weiter. „Das 
ergibt sich aus der Vertragsge-
staltung und wurde durch das 
Erzbistum in seiner Kommuni-
kation, dass auf Grundlage des 
Gutachtens individuelle und sys-
temische Konsequenzen gezo-
gen werden sollen, auch dahin-
gehend fortlaufend bestätigt.“

Strafrechtler Matthias Jahn 
warf der Kanzlei vor, aus den 189 
ausgewerteten Personalakten 15 
angeblich gravierende Fälle her-
ausgegriffen zu haben, ohne dies 

näher zu begründen. Dies werde 
vielen Opfern nicht gerecht, die 
in der Untersuchung keine Be-
rücksichtigung gefunden hätten. 
Laut Jahn könnten bei der Aus-
wahl sachfremde Motive wie die 
Prominenz der Verantwortungs-
träger eine Rolle gespielt haben. 
Die namentliche Erwähnung von 
Verantwortungsträgern könne 
zudem bei Mängeln zivilrecht-
liche Klagen nach sich ziehen.

Auch Gercke sprach von einer 
willkürlichen Auswahl von Bei-
spielen. So finde sich der Fall ei-
nes jüngst von der Staatsanwalt-
schaft Köln erneut angeklagten 

Geistlichen gar nicht darunter. 
Laut dem Strafrechtler umfasst 
der an ihn ergangene Auftrag, 
Rechtsverstöße von Bistums-
verantwortlichen zu identifizie-
ren – auf Basis eines juristischen 
Gutachtens und nicht nach mo-
ralisch-ethischen Maßstäben.

„Das Gutachten wird für das 
Erzbistum ungemütlich wer-
den“, sagte Gercke zu Einwän-
den, der Kölner Kardinal Rainer 
Maria Woelki wolle Erkenntnis-
se zurückhalten.

Sein Team aus fünf Anwälten 
und wissenschaftlichen Mitar-
beitern werde jeden einzelnen 
der insgesamt 312 Verdachtsfäl-
le würdigen. Seine Kanzlei sei im 
Oktober vom Erzbistum beauf-
tragt worden und ihr seien dazu 
die 189 auszuwertenden Perso-
nalakten und 236 Interventions-
akten zugestellt worden.

Es gebe 243 Beschuldigte und 
386 von sexueller Gewalt Betrof-
fene.

Laut Gercke gibt es ein gro-
ßes Problem mit „defizitären 
Akten“. Er warf Westphal Spil-
ker Wastl unter anderem vor, 
sich nicht darum bemüht zu ha-
ben, die Urheberschaft unleser-
licher Signaturen auf Vermerken 
etwa mit Hilfe des Kölner Diöze-
sanarchivs aufzuklären. Auf ei-
ner solchen Notiz beruhen zum 
Beispiel Vertuschungsvorwürfe, 
die sich laut Medien gegen den 
früheren Personalchef und spä-
teren Generalvikar der Erzdiöze-
se, Stefan Heße, in der unveröf-
fentlichten Studie richten. Der 
heutige Hamburger Erzbischof 
weist diese Anschuldigungen 
zurück.(kna)

Stellungnahme Von Kardinal Woelki zurückgehaltene Untersuchung „nicht gerichtsfest“

Das Gutachten wird 
für das Erzbistum 

ungemütlich werden.
Björn Gercke
Strafrechtsexperte

 

Erzbistum Köln Heftiger Streit um die Missbrauchsstudie 

„Fehlende kirchenrechtliche Kompetenz“

Die Professoren Jahn und 
Streng heben unter anderem 
hervor, die katholische Kirche 
dürfe Beweismittel, insbeson-
dere Angaben aus Vernehmun-
gen, aus ihren eigenen Straf-
verfahren nicht an staatliche 
Behörden weitergeben. Ist das 
wirklich ausnahmslos so?
Leider ist es nach deutschem 
Recht so, dass die Kirchen, die 
durch interne Untersuchungen 
von auch nach staatlichem Straf-
recht möglicherweise sexuellen 
Straftaten erfahren, rechtlich (!) 
nicht verpflichtet sind, diese an 
die staatlichen Strafverfolgungs-
behörden zu melden. Die Sach-
lage verändert sich allerdings 
dann, wenn man von möglichen 
neuen sexuell motivierten Straf-
taten eines Klerikers erfährt, 
der bereits wegen vergleichba-
rer Delikte durch ein staatliches 
Gericht verurteilt wurde. Hier 
gehen immer mehr Staatsan-
waltschaften dazu über, auch bei 
den Bischöfen Nachforschungen 
anzustellen und sie gegebenen-
falls anzuklagen.

Kann, muss der Staat sich das 
bieten lassen? Ist das so eine 
Art Beichtgeheimnis?
Die Politik sollte wie in vielen 
anderen Staaten der Welt durch 
Änderung der Gesetze die Kir-
chen verpflichten, dieses inter-
ne Wissen auch an die Strafver-
folgungsbehörden weitergeben 
zu müssen und nicht nur in ei-
ner Art Selbstverpflichtung, wie 
sie jetzt in den aktuellen Leitli-
nien der DBK zu finden ist.

Andererseits gibt die Kirche 
ja durchaus Unterlagen an 
Staatsanwälte weiter – wieso 
darf sie das dann doch?
Inzwischen haben sich die deut-

schen Bischöfe wie eben ange-
führt darauf verständigt, jeden 
Verdachtsfall unverzüglich an 
die Strafverfolgungsbehörden 
in einer Art freiwilliger Selbst-
verpflichtung zu melden. Eine 
sehr späte Einsicht.

Wir hören ferner von einem 
eingeschränkten Legalitäts-
prinzip. Es sei weitgehend ins 
Ermessen des Ortsbischofs ge-
stellt, ob er überhaupt Verfah-
ren einleitet und wenn ja, ob 
dies Gerichtsverfahren sein 
müssen. Wie weit kann man 
einen Bischof und seine lei-
tenden Mitarbeiter dann noch 
zur Verantwortung ziehen?

Das mehrfach überarbeite-
te Recht der letzten Päpste zu 
diesem Themenkreis verpflich-
tet die Bischöfe, bei einem Ver-
dachtsfall unverzüglich kirchen-
rechtliche Voruntersuchungen 
zu beginnen und die Ergebnis-
se an die Glaubenskongregation 
in Rom zu melden, die entschei-
det, wie mit diesem Bericht wei-
ter strafrechtlich in welcher Ver-
fahrensart umzugehen ist. Ein 
Ermessen in diesem Bereich ist 
sachlich falsch wie das gesamte 
Gutachten deutlich die fehlen-
de kirchenrechtliche Kompetenz 
der Autoren belegt.

Wir haben jetzt ein Gutach-
ten über ein anderes Gut-
achten, das aber selbst un-
ter Verschluss bleibt, obwohl 
Fragmente daraus im Um-
lauf sind, in denen mehre-
re Personen scharf angegrif-
fen werden. Wäre es da denn 
nicht um des guten Rufs dieser 
Personen willen nötig, das 
Originalgutachten jetzt mit-
samt der Gegendarstellung 
der Genannten zu veröffent-
lichen?
Angesichts der polemischen 
Schärfe bei der heutigen Vorstel-
lung des Gegengutachtens und 
dem darin zum Ausdruck kom-
menden Vernichtungswillen ge-
genüber der Münchener Kanzlei 
ist es dringend geboten, dass das 
Erzbistum Köln das Münchener 
Gutachten zeitnah veröffent-
licht. Nur so kann man sich ein 

eigenes Urteil bilden, was an 
den massiven Vorwürfen wirk-
lich dran ist.

Keine juristische, eher eine 
historische Frage: Aus dem 
geheimen Münchner Gut-
achten ist die Wertung ver-
öffentlicht worden, Kardinal 
Meisner habe mitbrüderliche 
Solidarität wichtiger genom-
men als die Sorge um die Op-
fer. Ist das aus den bisherigen 
Informationen nachvollzieh-
bar?
Aus meinen Informationen zum 
Verhalten von Kardinal Meisner 
im Umgang mit Opfern sexuel-
ler Gewalt ist diese Information 
nicht nur plausibel, sondern sehr 
wahrscheinlich und nahe an der 
Realität.

Und was bedeutet das ganze 
Drama für den heutigen Köl-
ner Erzbischof Kardinal Wo-
elki?
Kardinal Woelki, der ernsthaft 
und aufrichtig eine schonungs-
lose Aufklärung der Verantwort-
lichkeit wollte, hat sich im Ge-
wirr und den Intrigen der noch 
lebenden Verantwortungsträger 
für Vertuschung von sexuellem 
Missbrauch und nicht sachge-
rechtem Umgang mit diesen An-
zeigen sexueller Gewalt in der 
Kirche, verstrickt und wird jetzt 
am Nasenring von ihnen und 
seiner eigenen Kurie vorgeführt 
und blamiert. Dies wünscht man 
keinem Diözesanbischof.

Interview Professor Thomas Schüller über Missbrauchsstudie und Gegengutachten und die Folgen

Sein Umgang mit der Missbrauchsstudie bringt Rainer Maria Kardinal Woelki viel Kritik ein.� Foto: dpa

Atommüll 
auf der Reise 
nach Biblis
Sechs Castor-Behälter 
erreichen Nordenham

Nordenham/Biblis. Der erste 
Castor-Transport mit deutschem 
Atommüll aus dem Ausland seit 
neun Jahren ist in Deutschland 
angekommen. Ein Spezialschiff 
aus Großbritannien machte am 
Montagmorgen im Hafen Nor-
denham an der Weser fest, wie 
die Polizei mitteilte. Von dort 
sollen die sechs Castor-Behälter 
mit der Bahn in ein Zwischenla-
ger in Biblis in Hessen gebracht 
werden. Zur Abfahrt des Zuges 
machten weder die Transportfir-
ma GNS noch die massiv vertre-
tene Polizei Angaben.

Atomkraftgegner kritisieren 
den Transport des immer noch 
strahlenden Materials. Ent-
lang der möglichen Fahrtstre-
cken Richtung Biblis haben ver-
schiedene Anti-Atomgruppen zu 
Kundgebungen aufgerufen.

Der Atommüll aus deutschen 
Kernkraftwerken war in der bri-
tischen Wiederaufbearbeitungs-
anlage Sellafield bearbeitet wor-
den. Bis Montagmittag hievte ein 
Kran zwei der runden Container 
vom Schiff auf die bereitgestell-
ten Waggons. Das Umladen wer-
de sich bis Dienstag hinziehen, 
sagte eine Polizeisprecherin. Vor 
dem abgeriegelten Hafengelände 
hielt noch eine Handvoll Atom-
kraftgegner eine Dauermahnwa-
che. Von der Firma GNS hieß es, 
bei der letzten Messung in Sella-
field habe der Wert der Strahlung 
ein Viertel des erlaubten Grenz-
wertes betragen. (dpa)

Das Erzbistum Köln solle 
die von einer Münchner 
Kanzlei erarbeitete Miss-
brauchsstudie zeitnah ver-
öffentlichen, findet 
Thomas Schüller. Mit dem 
Professor für Kirchenrecht 
an der Uni Münster 
sprach Raimund Neuß.
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